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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 18 – Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 in 
seiner 10. Sitzung am 2. Dezember 2021 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 10. November 2021 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Do-
tationen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/1003, soweit sie den Einzel-
plan 18 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
18/1 bis 18/22, 18/24 bis 18/29 sowie der Entschließungsantrag 18/23 sind diesem 
Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Die Berichterstatterin berichtet, für die drängenden Aufgaben der strategischen 
Strukturentwicklung des Landes – Stichwort Landesentwicklungsplan – und für 
die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt extrem wichtige Frage, wie die Bür-
gerinnen und Bürger Baden-Württembergs mit ausreichendem und bezahlbarem 
Wohnraum versorgt werden könnten, ohne die natürlichen Ressourcen des Lan-
des zu überlasten, sei mit Beginn dieser Legislaturperiode das Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen eingerichtet und nun haushalterisch mit dem 
Einzelplan 18 hinterlegt worden. Für die Bündelung dieser wichtigen Aufgaben 
in einem Haus seien bisherige Zuständigkeiten aus folgenden Bereichen dorthin 
überführt worden: die Bereiche Bau- und Wohnungswesen, Städtebau, Denkmal-
schutz und Denkmalpflege aus dem Wirtschaftsministerium, Vermessungswesen, 
Grundstückswertermittlung und Gutachterausschusswesen sowie Geoinformation 
aus dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie die 
Aufgaben der Bautechnik aus dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen gehöre zu den kleinen Häu-
sern. Dies erkenne man allein schon an den lediglich 133 Stellen, die ihm zur 
Aufgabenerfüllung zur Verfügung stünden. Für die Denkmalpflege kämen 148 
Stellen hinzu, die aus Wettmitteln finanziert seien.

Das Haushaltsvolumen des Einzelplans 18 betrage 656,9 Millionen € und bilde 
damit 1,18 % des gesamten Haushaltsvolumens ab. Der Spitzenreiter beim Haus-
haltsvolumen, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, weise dagegen Aus-
gaben in Höhe von 13,3 Milliarden € aus.

Etliche Aufgaben wie Haushaltserstellung, Personal und Organisation würden 
im Rahmen von „shared services“ vom Wirtschaftsministerium erledigt, um die 
Strukturen schlank zu halten.

Sodann geht die Abgeordnete kurz auf die wichtigsten Posten im Haushalt ein. 
Von zentraler Bedeutung sei das Landeswohnraumförderungsprogramm „Woh-
nungsbau BW 2022“. Es umfasse ein Volumen in Höhe von insgesamt 377,03 
Millionen €. Hier liege der Schwerpunkt mit über 200 Millionen € weiterhin in 
der Mietwohnraumförderung. Daneben sollten Mittel eingesetzt werden für die 
Eigentumsförderung, die Modernisierungsförderung für Wohnungseigentümerge-
meinschaften und die Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen. Die 
verschiedenen Fördersäulen seien dabei kommunizierende Röhren.

Gegenüber den Vorjahren werde das Bewilligungsvolumen damit insgesamt deut-
lich erhöht. Zu den 250 Millionen €, die jährlich verstetigt in die Wohnraumför-
derung flössen und so für einen Aufwuchs an bezahlbaren Wohnungen im Land 
sorgten, kämen zusätzliche Bundesmittel aus der sogenannten Klimamilliarde.

Nachdem die Anträge auf Förderung im laufenden Programmjahr auf sehr hohem 
Niveau angekommen seien, sollten zur Verstetigung der erfreulicherweise sehr 
gestiegenen Nachfrage – das Programm sei quasi ausgebucht – im neuen Pro-
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grammjahr 2022 die Bedingungen der Wohnraumförderung weiter verbessert und 
so attraktiv gehalten werden. Es solle insbesondere der Förderbetrag pro Quadrat-
meter Wohnfläche erhöht werden, um dem Anstieg der Baupreise angemessen 
Rechnung zu tragen.

Im Haushaltsentwurf 2022 sei zusätzlich erstmalig eine Fördersäule „Neues Woh-
nen“ enthalten. Das Bewilligungsvolumen des neuen Förderansatzes belaufe sich 
– inklusive Verpflichtungsermächtigungen – auf 7,5 Millionen €. Damit solle die 
klassische Wohnraumförderung inhaltlich erweitert und innovativ ergänzt wer-
den. So solle weiteren Akteuren oder Gruppen der Zugang zur Landesförderung 
ermöglicht werden, um weitere Potenziale für den Bau bezahlbaren Wohnraums 
zu heben.

Neue Impulse für mehr Wohnraum setze auch der Kommunalfonds „Wohnraum-
offensive BW“. Er habe eine Erstausstattung in Höhe von 147,5 Millionen €. 
Davon könnten bis Jahresende 2021, wenn alles so optimal weiterlaufe mit den 
verschiedenen Instrumenten, bis zu 24 Millionen € gebunden werden, sodass der 
Fonds mit ca. 122 Millionen € in das Haushaltsjahr 2022 starten würde. Für das 
Jahr 2022 lägen die kalkulierten Ausgaben bei 7 Millionen €.

Ein wichtiger Teil dieser Wohnraumoffensive sei der Grundstücksfonds, ein bun-
desweit einmaliges und richtungweisendes Instrument, um die besonders neural-
gische Bodenfrage gezielt zu adressieren.

Das Kompetenzzentrum Wohnen – der zweite Baustein der Wohnraumoffensive – 
flankiere dies mit zusätzlichen Beratungs- und Förderangeboten für die Kommu-
nen. Im Jahr 2022 sei hier neben der bereits etablierten Wiedervermietungsprämie 
für Kommunen die Einführung weiterer gezielter Prämienangebote an Kommu-
nen geplant, um schlummernde Wohnraumreserven im Bestand zu aktivieren.

Darüber hinaus setze sich als weitere Säule der Wohnraumoffensive die „Paten-
schaft Innovativ Wohnen BW“ mit der Verknüpfung der Themen Innovation und 
Bezahlbarkeit auseinander. Hier würden landauf, landab Projekte, die auch schon 
zu besichtigen seien, begleitet.

Wohngeld als weiterer großer Posten im Haushalt werde von Bund und Land 
jeweils zur Hälfte finanziert. Der Ansatz dafür belaufe sich im Haushaltsentwurf 
2022 auf 166,51 Millionen €. Die Planansätze für das Wohngeld hätten für das 
Jahr 2022 deutlich erhöht werden müssen. Es habe eine Wohngelddynamisierung 
gegeben, die zum 1. Januar 2022 in Kraft treten werde.

Die ganz überwiegend aus Wettmitteln finanzierte Denkmalpflege liege mit ihrem 
jährlichen Volumen von 28,94 Millionen € auf dem Vorjahresniveau. Sie sei ein 
sehr wichtiges Instrument zum Erhalt der baulichen und geschichtlichen Wurzeln 
Baden-Württembergs.

Ein nächster großer Posten im Haushalt seien die Mittel für die Städtebauförde-
rung. Damit würden landesweit wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 
Städte und Gemeinden im Land gesetzt. Die Mittel seien auch ein wichtiger Hebel 
zum Erschließen privater Investitionen. 

Im Haushaltsentwurf für 2022 betrage das etatisierte Förderprogrammvolumen 
245,3 Millionen €. Damit liege es um 11 Millionen € unter dem Vorjahreswert. 
Diese Differenz bei den Bundesfinanzhilfen liege insbesondere an der geringeren 
Mittelausstattung des neuen Bund-Länder-Investitionspaktes Sportstätten im Ver-
gleich mit dem ausgelaufenen Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration 
im Quartier. Dieses Investitionspaket Soziale Integration im Quartier, mit dem 
das Land das ausgelaufene Bundesprogramm aus eigenen Mitteln fortführe, finde 
seinen Niederschlag jetzt im Haushaltsentwurf für 2022. Insofern würden insge-
samt die Mittel für die Städtebauförderung im weiteren Sinne erhöht. Für das Pro-
gramm sei ein Bewilligungsvolumen in Höhe von 30 Millionen € veranschlagt, 
davon 2 Millionen € im Haushalt 2022 und 28 Millionen € als Verpflichtungser-
mächtigungen. Auf diese Weise erhielten die Kommunen verstärkte und gezielte 
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Unterstützung bei ihrer Quartiersentwicklung, und zwar auch mit dem Fokus auf 
die Bewältigung der Coronafolgen.

Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ erfahre durch 
den Haushaltsentwurf eine massive Verstärkung in Höhe von mehreren Millionen 
Euro, inklusive Verpflichtungsermächtigungen. Das Programm leiste damit einen 
wichtigen Beitrag zum Flächensparen.

In seiner Aufgabe als Strukturministerium falle dem Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen bei der Novellierung des Landesentwicklungsplans die 
Hauptaufgabe zu. Dieser Plan liege als wichtiges Instrument der Landesraumord-
nung bzw. Landesplanung allen weiteren Plänen wie Regionalplanung, Flächen-
nutzungs- und Bauleitplanungen zugrunde. Der im Moment gültige Plan sei aus 
dem Jahr 2002 und habe auf verschiedene Herausforderungen heute nicht mehr 
die richtigen Antworten.

Bereits im Dritten Nachtragshaushalt seien für die Erarbeitung eines neuen Lan-
desentwicklungsplans zwölf Stellen und 15 Millionen € Sachmittel etatisiert wor-
den. Die Vorbereitung, Erarbeitung und Erstellung sowie die kommunikative 
Begleitung des neuen Landesentwicklungsplans seien als mehrjähriger Prozess 
angelegt. Mit den Arbeiten sei bereits begonnen worden. In dieser ersten Projekt-
phase gehe es um eine präzise Raumanalyse. Ein besonderes Augenmerk liege bei 
all diesen Maßnahmen auf einer umfassenden Bürgerbeteiligung.

Nach diesen großen Punkten sei es ihr wichtig, auch noch ein paar kleinere Punk-
te zu erwähnen. So seien im Haushalt Mittel enthalten für die Unterstützung der 
IBA StadtRegion Stuttgart, für den Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und 
innovatives Bauen“. Beeindruckt hätten sie auch die Aktivitäten im Bereich Geo-
basisdaten als Open Data für die Nutzung durch Bürgerinnen und Bürger sowie 
Weiteres aus den Bereichen Vermessung und Geodateninfrastruktur. Es sei span-
nend zu sehen, was das Land alles mache. Ein Blick in den Bericht zum Haus-
haltsplan sei also durchaus empfehlenswert.

Insgesamt sei für den Einzelplan 18 positiv festzuhalten, dass sämtliche Förder-
programme für wohnungs- und städtebauliche Investitionsmaßnahmen sowie für 
die Denkmalpflege auf weiterhin hohem Niveau bzw. teilweise mit einem deut-
lich höheren Bewilligungsvolumen fortgesetzt würden, dass speziell in der Wohn-
raumförderung neue programmatische Impulse hätten gesetzt werden können. Da-
rüber hinaus würden wichtige Strukturprozesse „aufgegleist“.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die 
Beschlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/1003, so-
weit diese den Einzelplan 18 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 1801

Ministerium

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 18/1 bis 18/3, 18/9 und 18/24 sowie 
den Entschließungsantrag 18/23 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE kommt auf die Ausführungen der Be-
richterstatterin zurück und erkundigt sich zur Städtebauförderung nach der Grö-
ßenordnung der Entwicklungen in den letzten Jahren.
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Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, Wohnen sei die soziale Frage 
des 21. Jahrhunderts. In fast allen Ballungsräumen der Welt verknappe sich der 
Wohnraum für die Menschen immer weiter und werde dieser als Folge davon im-
mer teurer. Die SPD-Fraktion sehe hier deshalb das Erfordernis größerer Aktivität 
des Landes z. B. in Form der Schaffung einer Landesentwicklungsgesellschaft für 
Wohnungsbau und Quartiersentwicklung, einer „BWohnen“, mit der das Land 
selbstständiger Player auf dem Feld der Schaffung sozialen und bezahlbaren 
Wohnungsbaus werden solle und selbstständig Eingriffe in den Markt vornehmen 
könne. Dies bedeute dann auch, dass das Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen aktiv gegen Wucher, Gentrifizierung und Marktmissbrauch vorgehe und 
durch geeignete Maßnahmen unterbinde.

Gerade für Mieter und junge Familien bringe das neue Ministerium insoweit bis-
her sehr wenig. Deshalb unterstütze seine Fraktion den Entschließungsantrag 
18/23 der FDP/DVP zur Re-Integration des neuen Ministeriums für Landesent-
wicklung und Wohnen in das Wirtschaftsministerium. Diese Auffassung werde 
auch davon getragen – darauf habe die Berichterstatterin ebenfalls hingewiesen –, 
dass Aufgaben wie Haushaltserstellung, Personal und Organisation nach wie vor 
vom Wirtschaftsministerium erledigt würden.

Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE bezeichnet es als interessanten Move, 
erstens die Bedeutung und Wichtigkeit der Schaffung sozialen und bezahlbaren 
Wohnraums zu betonen – darin bestehe ja Einigkeit – und gleichzeitig die Forde-
rung einer Re-Integration des neuen Ministeriums in das Wirtschaftsministerium 
zu unterstützen.

Die Schaffung einer Landesentwicklungsgesellschaft für Wohnungsbau und 
Quartiersentwicklung sei im Landtag schon oft Thema gewesen. Aber das, was 
die SPD auf diesem Feld in ihren Änderungsanträgen 18/8 und 18/7 fordere, wer-
de bereits in Modulen der „Wohnraumoffensive BW“ mit dem Grundstücksfonds, 
dem Kompetenzzentrum Wohnen BW und der Förderung von Vorhaben der 
Wohnraumbeschaffung umgesetzt. Sie habe in ihrer Berichterstattung ja beschrie-
ben, wie in diesem Bereich die Förderung erhöht worden sei, wie sie nachgefragt 
werde.

Der revolvierende Grundstücksfonds sei direkt an die Kommunen adressiert, die 
vor Ort für die Bauleitplanungen zuständig seien und am besten wüssten, was zu 
tun sei, um den Wohnraum zu bekommen, den sie brauchten. Das Kompetenzzen-
trum Wohnen flankiere dies noch einmal mit zusätzlichen Beratungs- und Förder-
angeboten für die Kommunen.

Darüber hinaus sei die mit dem Haushalt 2022 neu geschaffene Fördersäule „Neu-
es Wohnen“ zu nennen, die dazu diene, weitere Potenziale für den Bau bezahlba-
ren Wohnraums zu heben. Das Land sei hier also ganz breit aufgestellt.

Sodann geht die Abgeordnete noch auf den Gesichtspunkt ein, dass die Flächen 
ein begrenztes Gut seien. Insofern werde kein Vorteil darin gesehen, wenn in 
Form einer Landesentwicklungsgesellschaft das Land als weiterer Player auf die 
Flächen zugreifen würde, zumal das Land Kommunen zur Realisierung bezahlba-
ren Wohnraums einen Nachlass beim Flächenkauf gewähre.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP unterstreicht die Bedeutung der 
Themen Landesentwicklung und Wohnen für seine Fraktion. Deshalb werde die 
FDP/DVP auch dann, wenn ihr Entschließungsantrag 18/23 erwartungsgemäß ab-
gelehnt werde, die Sacharbeit auf diesen Feldern weiterhin konstruktiv gestalten.

Das neue Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen sei überflüssig, weil 
seine wichtigsten Aufgabenfelder, nämlich Landesentwicklung, Wohnungswesen 
und Denkmalschutz, in der vergangenen Legislaturperiode im Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau angemessen wahrgenommen worden sei-
en. Baden-Württemberg brauche besonders die Landesentwicklung, und deshalb 
werde die FDP/DVP-Fraktion in diesem Bereich ein besonderes Zeichen setzen.
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Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU rekapituliert in Anerkennung der Tat-
sache, dass der Wohnungsbau ein wichtiges politisches Ziel sei, die Maßnahmen 
der Landesregierung in der vergangenen Legislaturperiode und die neuen Ak-
zentsetzungen zur Schaffung von Wohnraum im Land Baden-Württemberg. Da-
bei bewertet er in Anbetracht der Herausforderungen im Wohnungsbau, die nach 
Corona sehr groß seien, auch die Entscheidung positiv, ein neues Ministerium 
für Landesentwicklung und Wohnungsbau zu bilden. Wenn es hierzu eines Ver-
gleichs bedürfe, weise er auf den Vertrag der Ampelkoalition auf Bundesebene 
hin, wonach auch in Berlin nach Jahrzehnten wieder ein eigenes Bauministerium 
geschaffen werden solle.

Zur Landesentwicklungsgesellschaft, wie sie von der SPD gefordert werde, ver-
weist er darauf, dass der Rechnungshof seinerzeit, als unter einem von der SPD 
geführten Ressort die Landesentwicklungsgesellschaft aufgelöst worden sei, 
dargelegt habe, dass das Land keine Landesentwicklungsgesellschaft benötige. 
Eine neue Landesentwicklungsgesellschaft würde lediglich Bürokratie auslösen 
und zudem Fachkräfte, die es ohnehin nicht mehr auf dem Markt gebe, binden, 
ohne dass dadurch neuer Wohnraum geschaffen werde. Hier sei das Land mit 
der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH viel besser aufgestellt, die Grund-
stücksankäufe für öffentliche und private Projekte durchführe und mithilfe des 
Bodenfonds in der Lage sei, Bedürfnisse und Anforderungen an Grunderwerb zu 
Zwecken der Wohnbebauung umfassend zu erfüllen.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD erwidert, auch er schaue sehr gespannt 
nach Berlin und in den Koalitionsvertrag, der zu dem hier in Rede stehenden Be-
reich umfangreiche Maßnahmen vorsehe, die einerseits in den Markt hineinwir-
ken sollten, aber andererseits auch die Förderung zum Ziel hätten. Wenn sich das 
neue Bundesbauministerium in diese Richtung stärker entwickeln sollte, könnte 
es auch durchaus sein, dass dann die SPD in Baden-Württemberg ihre Einschät-
zung insoweit ändere. Aber dass das Land hier einen aktiven Player in Form einer 
Landesentwicklungsgesellschaft nicht brauche, sehe man gerade nach Gesprächen 
mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern kleinerer Kommunen ganz anders. 
Denn diese sähen sich mit vielleicht fünf Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeitern nicht in der Lage, ein Wohnbauprojekt mit 40 oder 60 Wohneinheiten 
in ihrem Ort zu stemmen. Dies bedeute dann, dass private Investoren mit ihren 
Renditeerwartungen ins Spiel kämen, und dann hätte sich das Thema, sozialen 
und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, eigentlich wieder erledigt. Deshalb stehe 
die SPD-Fraktion weiterhin zu ihren Änderungsanträgen.

Die Abgeordnete der Fraktion GRÜNE wiederholt, sie habe in ihrer Berichterstat-
tung dargestellt, inwieweit das Land in diesem Bereich schon durchaus ein akti-
ver Player sei. Im Übrigen gelte, dass sich Kommunen vom Kompetenzzentrum 
Wohnen, dem zweiten Baustein der Wohnraumoffensive, umfassend über Förder-
angebote des Landes informieren lassen könnten.

Zum Änderungsantrag 18/25 der FDP/DVP bemerkt sie, dass sie sich sehr darü-
ber gefreut habe, dass auch die FDP/DVP die Neuaufstellung des Landesentwick-
lungsplans als wichtiges Vorhaben bewerte. Aber die Neuaufstellung des Landes-
entwicklungsplans sei ein Prozess, der jetzt erst einmal mit einer gründlichen 
Raumanalyse begonnen werde müsse. Mehr Geld bedeute dabei aber zunächst 
einmal nicht – dies auch unter dem Aspekt der gewünschten Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an diesem Prozess –, dass die Neuaufstellung schneller von-
stattengehen könne.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD schließt sich zunächst der schriftlichen 
Begründung zum Entschließungsantrag 18/23 der FDP/DVP an. Bei der Schaf-
fung des neuen Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen habe mit 
Sicherheit nicht an vorderster Stelle gestanden, dadurch schneller bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

Dass das Wohnen zu der größten sozialen Frage des 21. Jahrhunderts geworden 
sei, liege sicherlich auch darin begründet – so habe er es auch in seinen Gesprä-
chen mit Bürgermeistern gehört, und so stehe es heute aktuell in den Zeitungen –, 
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dass Kommunen Wohnraum für Flüchtlinge suchen müssten. Dies könne natür-
lich ebenfalls nicht die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannen. Vor diesem 
Hintergrund könne ein weiteres neues Ministerium – vielleicht mit einem Ein-
zelplan 19 –, um Abschiebungen von Ausreisepflichtigen zu fördern, eine Maß-
nahme sein, die schneller zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt führen 
würde.

Die genannten 40 bis 60 Wohneinheiten in einer kleineren Gemeinde wären  
sicherlich eine Größenordnung, die schon in Betracht gezogen werden müsse, 
um überhaupt zu vernünftigen Quadratmeterpreisen zu kommen und bezahlbaren 
Wohnraum schaffen zu können. Deshalb müsse es darum gehen, die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass auch typische Gemeinden mit 5 000 bis 10 000 
Einwohnern Projekte in dieser Größenordnung selbstständig managen könnten 
und nicht zwangsweise auf private Investoren angewiesen seien.

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen weist darauf hin, dass die 
Städtebauförderung in Baden-Württemberg inzwischen 50 Jahre bestehe. Sie sei 
ein großartiges Förderinstrument und erfreue sich im Land unverändert großer 
Beliebtheit. Die Städtebauförderung sei auch im Jahr 2022 drei- bis vierfach über-
zeichnet. Das Antragsvolumen belaufe sich auf ca. 880 Millionen €.

Zu der Forderung, ihr Ministerium wieder abzuschaffen, erklärt die Ministerin, 
aus vielen Briefen wie auch aus vielen Gesprächen z. B. mit dem Naturschutz-
verband, mit Gewerkschaften, mit der Bauwirtschaft und dem Handwerk habe sie 
nur Zustimmung zu der Einrichtung des neuen Ministeriums für Landesentwick-
lung und Wohnen erfahren. Jetzt habe bekanntlich die „Ampel“ in Berlin in ihrem 
Koalitionsvertrag die Einrichtung eines Bundesbauministeriums vorgesehen und 
gewissermaßen das neue Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in Ba-
den-Württemberg dafür als Blaupause genommen.

Die Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans sei das Großprojekt ihres neuen 
Ministeriums und werde bereits mit großem Engagement und hoher Geschwin-
digkeit angegangen.

Zur Forderung nach der Neugründung einer Landesentwicklungsgesellschaft führt 
die Ministerin weiter aus, mit einer Landesentwicklungsgesellschaft oder einer 
Landeswohnbaugesellschaft würden keine neuen Wohnungen geschaffen, son-
dern würde nur eine neue Struktur aufgebaut. Dies diene aber nicht dem Ziel der 
Landesregierung, mehr bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg zu schaf-
fen. Bis eine solche Gesellschaft eingerichtet sei, vergingen Jahre. Damit würde 
wertvolle Zeit verschenkt, die das neue Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen nutzen könne und müsse, um dem von allen anerkannten Ziel näherzu-
kommen, in Baden-Württemberg mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Eine solche Landesgesellschaft löse auch nicht eines der Hauptprobleme dabei, 
nämlich das Baulandflächenproblem. Denn auch eine Landesgesellschaft könne 
Flächen nicht neu schaffen oder die Kommunen darin unterstützen, Flächen ge-
gebenenfalls selbst zu kaufen oder dafür private Investoren zu finden.

Zum Grundstücksfonds greift sie die Sorge auf, die die FDP/DVP-Fraktion in 
ihrem Änderungsantrag 18/29 beschreibe, dass dann, wenn Kommunen darin 
unterstützt würden, Grundstücke zu kaufen, diese privaten Investoren entzogen 
würden. Ein Blick ins Land zeige vielmehr, dass dem nicht so sei. Denn die aller-
meisten Kommunen brauchten doch die privaten Investoren, um mit den Grund-
stücken etwas Vernünftiges anzufangen. Auch da herrsche ein gutes Geben und 
Nehmen.

Für das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen sei die Wohnraumför-
derung quasi das nächste große Steckenpferd. Die Wohnraumförderung werde 
mit dem neuen Förderprogramm „Neues Wohnen“ weiterentwickelt, indem sie 
sich noch einmal auf eine ganz andere Zielgruppe konzentriere, die mit dem bis-
herigen Wohnraumförderprogramm nicht habe erreicht werden können. Insofern 
befinde man sich auch hier auf einem guten Weg.



15

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1118

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der CDU erinnert ebenfalls daran, dass 
die Städtebauförderung vor 50 Jahren aufgelegt worden sei, weil die sozialliberale 
Koalition damals erkannt habe, dass man für die Innenstädte eine Art Konver-
sionsprogramm benötige. Damals sei es um das Thema Verkehr gegangen und 
um die Frage, wie der historische Gebäudebestand gesichert werden könne. Heute 
sei man mit Blick auf die Innenstädte praktisch am gleichen Punkt angekommen, 
weil sich insbesondere im Bereich des Einzelhandels sehr viel verschiebe und 
sich die Innenstädte massiv wandelten. Aus diesem Grund brauche man jetzt auch 
für die Innenstädte, um diese zu erhalten, erhebliche Mittel aus der Städtebauför-
derung. Weil dieses Programm auch im Jahr 2022 wieder stark überzeichnet sei, 
empfiehlt er, dieses zentrale Förderinstrument sowohl bei den nächsten Verhand-
lungen mit den Kommunen genauso wie bei den Haushaltsberatungen des Landes 
im Blick zu haben.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD führt noch einmal aus, warum für die 
SPD die Gründung einer Landesentwicklungsgesellschaft für Wohnungsbau und 
Quartiersentwicklung besonders wichtig sei. Dazu gebe es eine ganz einfache 
Rechnung. Der Unterschied zwischen Privatinvestor und Staat seien 800 €. Wenn 
die Städtische Wohnbaugesellschaft in seiner Heimatstadt Wohnungen baue, er-
ziele sie bei Neubauprojekten zwischen 10 und 15 € pro Quadratmeter. Baue ein 
Privatinvestor diese Wohnungen, seien es pro Quadratmeter im Durchschnitt 18 
bis 25 €. Dies mache für die Mieterin oder den Mieter den genannten Unterschied 
von 800 € aus. Es entspreche der Vorstellung der SPD vom Staat, dass dieser ge-
meinwohlorientiert sei und eben Gewinne an die Bürgerinnen und Bürger oder – 
wie in diesem Fall – an die Mieterinnen und Mieter abführe.

Der zuerst genannte Abgeordnete der Fraktion der CDU erklärt daraufhin, am 
Wohnungsbaumarkt gebe es auch noch andere gemeinwohlorientierte Partner. 
Dies seien beispielsweise die Baugenossenschaften. Würde in Baden-Württem-
berg jetzt wieder eine Landesentwicklungsgesellschaft gegründet, die in den Ge-
meinden Grundstücke kaufe, dann würden die Preise noch weiter nach oben ge-
trieben. Deshalb würden in seiner Heimatgemeinde solche Projekte auch an eine 
Baugenossenschaft vergeben oder es werde eine Konzeptvergabe gewählt. So 
werde mehr Wohnraum und weniger Bürokratie geschaffen. 

Im Übrigen würden für die Gründung einer Landesentwicklungsgesellschaft zu-
nächst einmal 200 Personen benötigt, um diese Gesellschaft überhaupt arbeitsfä-
hig zu machen. Diese 200 Personen fehlten dann wiederum bei den Baugenossen-
schaften, den Bauordnungsämtern oder in sonstigen Wohnungsbauunternehmen. 
Die Neugründung einer Landesentwicklungsgesellschaft mache deshalb keinen 
Sinn.

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen verdeutlicht, um das große 
Ziel zu erreichen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, würden alle gebraucht: 
die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften, die privaten 
Investoren, die das Geld in die Hand nähmen, um den Wohnungsbau voranzutrei-
ben. Gebraucht würden alle, die auf dem Markt mit gutem und positivem Interes-
se am Werk seien, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen.

Änderungsanträge 18/1 und 18/2 (insgesamt) jeweils mehrheitlich 
abgelehnt.

Änderungsantrag 18/9 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsanträge 18/24 und 18/3 jeweils insgesamt mehrheitlich 
abgelehnt.

Kapitel 1801 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 18/23 mehrheitlich abgelehnt.
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Kapitel 1802

Allgemeine Bewilligungen

Änderungsantrag 18/10 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1802 mit der beschlossenen Änderung mehrheitlich geneh-
migt.

Kapitel 1803

Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Änderungsantrag 18/11 insgesamt einstimmig angenommen.

Änderungsantrag 18/25 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/12 einstimmig angenommen.

Kapitel 1803 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Kapitel 1804

Wohnungswesen

Änderungsanträge 18/4, 18/29 und 18/28 jeweils mehrheitlich ab-
gelehnt.

Änderungsanträge 18/7 und 18/27 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/6 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/13 einstimmig angenommen.

Änderungsantrag 18/5 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/14 mehrheitlich angenommen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich durch die Annahme des Änderungs-
antrags 18/14 eine Abstimmung über den Änderungsantrag 18/26 erübrigt habe.

Änderungsantrag 18/8 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/15 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1804 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1805

Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Änderungsantrag 18/17 einstimmig angenommen.

Änderungsantrag 18/18 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 18/19 einstimmig angenommen.
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Änderungsantrag 18/16 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1805 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1806

Überregionale bautechnische Einrichtungen 
und nachhaltiges Bauen

Änderungsantrag 18/20 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1806 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1807

Vermessungs- und Geoinformationswesen

Änderungsanträge 18/21 und 18/22 (insgesamt) jeweils einstimmig 
angenommen.

Kapitel 1807 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 18 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien.

9.12.2021

Susanne Bay
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